
 
 
Öffentliche Zustellung 

Für die Stadtverwaltung Bocholt, vertreten durch den Bürgermeister, Kaiser-Wilhelm-
Straße 52 – 58, 46395 Bocholt, wird folgendes bekannt gemacht: 
An: Herr Mahmoud Alwahoub, zuletzt wohnhaft in 46395 Bocholt, In den Hagensweiden 1 
 
Aktenzeichen: 893835/079455 (Abrechnung der Gewerbesteuer für das Jahr 2023) 
Datum des Schriftstücks: 10.03.2026 
 
und 
 
Aktenzeichen: 893835/085394 (Festsetzung Verspätungszuschlag für das Jahr 2023) 
Datum des Schriftstücks: 10.03.2026 
 
 
Die Schriftstücke an Herrn Alwahoub konnten nicht zugestellt werden, da der derzeitige 
Aufenthaltsort nicht zu ermitteln ist. 
 
Die Schriftstücke können von dem Betroffenen nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung unter der Tel.-Nr. 02871/953-4137 von Montag bis Donnerstag in der Zeit 
von 08.00 bis 17.00 Uhr und Freitag von 8.00 bis 12.30 Uhr im Fachbereich Finanzen und 
Compliance, Bereich Steuern, Kaiser-Wilhelm-Str. 52-58, 46395 Bocholt, Flur 6, eingesehen 
und in Empfang genommen werden. 
 
Hinweis: 
Die Dokumente werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Mit der Zustellung 
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Die Schriftstücke gelten zwei Wochen nach dieser Bekanntmachung als zugestellt. [Inhalt] 
 
Bocholt, 10.03.2026 Christian Mangen 

Bürgermeister 
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